
 

Vorlage Nr. 2020/252 
 

AMT FÜR FAMILIE, BILDUNG UND VEREINE 
 
 

Balingen, 24.08.2020 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Verwaltungsausschuss  öffentlich am 15.09.2020 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Zuschuss zum Dressurturnier des Reitervereins Balingen 
 
 
 
 
  
  
 

Beschlussantrag: 
 
Der Reiterverein Balingen erhält für sein Dressurturnier vom 25.– 27.09.2020 einen Zuschuss in 
Höhe von 3.100 €. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 

 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 
 
einmalig      3.100 € 
 
Veranschlagung der Mittel 
 
Laufendes Haushaltsjahr 2020: 
planmäßig       3.100 €- Kostenstelle 42100000       
      
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
Der Reiterverein Balingen beabsichtigt auch in diesem Jahr Ende September ein großes, bun-
desweit ausgeschriebenes Dressurturnier zu veranstalten. 
 
Die Kosten werden infolge der besonderen Anforderungen aufgrund der Pandemie bzw. der bis 
Grand Prix ausgeschriebenen Prüfungen höher als bei vergangenen Turnieren sein. 
 
 
Bis 2010 veranstaltete der Reiterverein regelmäßig ein Sommerreitturnier, für das alljährlich 
Zuschüsse beantragt und bewilligt wurden. In den Jahren 2011 und 2012 fand kein Turnier 
statt. In den vergangenen Jahren erhielt der Reiterverein Balingen jährlich 3.100,- € als Zu-
schuss für sein Turnier. Eine weitergehende städtische Förderung des Vereins wurde – mit 
Ausnahme der Zuwendungen für den laufenden Vereinsbetrieb – ausdrücklich ausgeschlossen.  
 
 

Rechtslage 
 

Gemäß § 12 Abs. 1 c der Richtlinie über die Förderung sporttreibender Vereine der Stadt Balin-
gen können sportliche Veranstaltungen von regionaler und ganz besonderer örtlicher Bedeu-
tung in Form von Barzuschüssen durch die Stadt Balingen finanziell gefördert werden. 
 
Die Voraussetzungen für eine Förderung sind erfüllt. 
 
Nach § 12 Abs. 3 der Richtlinie über die Förderung sporttreibender Vereine der Stadt Balingen 
ist für die Bewilligung eines Veranstaltungszuschusses nach Abs. 1 ab einer Zuschusshöhe von 
2.500,- € der Verwaltungsausschuss zuständig. 
 
 
 
 
Harry Jenter 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Alexandra Schlaich  
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